
 
 
 

GZ.: Präs. 13067/2003-11  
Kuratorium zur Verwaltung des Grazer  
Altstadterhaltungsfonds; Änderung in der  
Zusammensetzung aufgrund des GAEG 2008. 
 

Graz, 17.4.2009 
Mag. Blaschek 
 
 
Berichterstatter/in: 
 
............................. 

 
 

Bericht 
an den 

Gemeinderat 
 
 
Laut den Bestimmungen des  § 17 Abs. 1 und 2 des Grazer Altstadterhaltungs-
gesetzes 2008 – GAEG 2008 ist die Stadt Graz, gegenüber den im GAEG 1980 
diesbezüglich gegoltenen Bestimmungen, im Kuratorium zur Verwaltung des Grazer 
Altstadterhaltungsfonds nunmehr nicht mehr durch zwei, sondern nur mehr durch 
eine/einen vom Gemeinderat zu entsendende/n Vertreterin/Vertreter als Mitglied 
vertreten, wobei für das Mitglied von der entsendenden Stelle auch ein 
Ersatzmitglied zu bestellen ist. 
Den Vorsitz im Kuratorium führt wie bisher ex lege die Bürgermeisterin/der 
Bürgermeister der Stadt Graz oder eine von ihr/ihm als Vertretung bestellte Person 
(§ 17 Abs. 1 GAEG 2008). 
Mit dem Gemeinderatsclub der ÖVP und dem Gemeinderatsklub - Die Grünen – ALG 
wurde Kontakt aufgenommen und um Bekanntgabe der künftigen Vertretung der 
Stadt im Kuratorium zur Verwaltung des Grazer Altstadterhaltungsfonds unter 
Beachtung der Bestimmungen des § 17 Abs. 1 und 2 GAEG 2008 ersucht. 
 
Vom Gemeinderatsklub - Die Grünen – ALG wird Frau GRin DI (FH) Mag.a Daniela 
Grabe als Mitglied und vom Gemeinderatsclub der ÖVP Herr GR  Peter Mayr als 
Ersatzmitglied vorgeschlagen. 
 
Gem. § 45 Abs. 2 Z 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idgF, 
fällt die Bestellung der in Körperschaften und Kommissionen zu entsendenden 
Vertretung der Stadt Graz in die Kompetenz des Gemeinderates, wobei gem. § 61 
Abs. 1 des Statutes die Vorberatung dem Stadtsenat obliegt.  
 
 
Der Stadtsenat stellt daher den 
 

A n t r a g ,  
 
 

der Gemeinderat wolle beschließen: 
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In das Kuratorium zur Verwaltung des Grazer Altstadterhaltungsfonds werden von 
der Stadt Graz Frau GRin DI (FH) Mag.a Daniela Grabe als Mitglied und Herr GR  
Peter Mayr  als Ersatzmitglied entsendet.  
  
 
Der Bearbeiter:  Die Abteilungsvorständin:
 
 
 
 
 Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
 
 
 
Vorberaten und angenommen in                                             Gesehen! 
der Sitzung des Stadtsenates                                                  Der Magistratsdirektor: 
am .......................................  
Die/Der Vorsitzende: 
 
 
 
 


